
Vollzug des Immissionsschutzrechts; 
Erstgenehmigung nach § 4 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) der Anlage zur Herstellung von 
Polymeren der Firma Sunstar Engineering Europe GmbH, Emil-Fischer-Str. 1, 86641 Rain am Lech 
durch die Erweiterung der Anlage 
 

Bekanntmachung vom 12.08.2025 
 
 
Die Firma Sunstar Engineering Europe GmbH, Emil-Fischer-Str. 1, 86641 Rain am Lech, beantragt auf 
dem Grundstück Fl.-Nr. 201 der Gemarkung Rain eine Anlage zur Errichtung und den Betrieb 
Reaktoranlage zur Herstellung von Präpolymeren, die Errichtung und den Betrieb einer Lagerhalle für 
akut toxische Stoffe und die Erhöhung der Produktionsmenge von Kautschuk-basierten Dichtstoffen 
und Epoxidharz-Strukturmassen. 
 
Die Sunstar Engineering Europe GmbH betreibt bereits heute am Standort in 86641 Rain am Lech 
Produktionsanlagen zur Herstellung von wasser-basierten Dispersionsklebstoffen, Polyurethan- und 
Kautschuk-basierten Dichtstoffen sowie Epoxidharz-Strukturmassen. Am Standort werden derzeit 
keine genehmigungsbedürftigen Anlagen i.S.d. BImSchG betrieben. 
Die Firma beabsichtigt die Erhöhung der Produktionsmenge auf mehr als 1 t/Tag. 
 
Im Rahmen des hierfür durchzuführenden immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens 
nach § 4 BImSchG, hat die Firma folgende Änderungen beantragt:  
 

- Errichtung und Betrieb einer  Reaktoranlage zur Herstellung von Präpolymeren 
- Errichtung und Betrieb einer Lageranlage für akut toxische Stoffe 
- Erhöhung der Produktionsmenge von Kautschuk-basierten Dichtstoffen und Epoxidharz-

Strukturmassen 
 
Die Inbetriebnahme des LA-Reaktors sowie des Kühlraums und dem Lagerraum für die akut toxischen 
Stoffe ist für das 4. Quartal 2025 geplant.  
 
Eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung ist derzeit weder für die Produktion noch für die 
Lagerung erforderlich: 

- Die Produktion umfasst ausschließlich Mischungsvorgänge und keine chemische Umwandlung 
und unterliegt damit nicht dem Anhang 1, Ziffer 4.1, 4. BImSchV.  

- Die Dispersionsklebstoffe werden auf wässeriger Basis hergestellt und bei den Polyurethan-
basierten Dichtmassen kommt kein Verdünnungsmittel zum Einsatz. Der Anhang 1, Ziffer 10.6, 
4. BImSchV ist daher ebenfalls nicht anwendbar  

- Für die Herstellung der kautschuk-basierten Dichtstoffe und Epoxidharz-Strukturmassen wird 
die Produktionskapazität von 1 t /pro Tag nicht überschritten. Der Anhang 1, Ziffer 10.6, 4. 
BImSchV ist daher ebenfalls nicht anwendbar  

- Die vorgesehenen Lagermengen der in Anhang 2 der 4. BImSchV genannten Stoffe liegen 
jeweils unter den dort angegebenen Mengenschwellen.  

 
Die Genehmigungsbedürftigkeit resultiert aus der Erweiterung der Anlage: 

- Für die bestehende Anlage zur Herstellung von Kautschuk basierten Dichtstoffen und 
Epoxidharz Strukturmassen ist eine Erhöhung der Produktionsmenge auf mehr als 1 t/d 
geplant. 

- Für die Lagerung der Fertigprodukte aus der Herstellung der Kautschuk basierten Dichtstoffe 
sowie der Epoxidharz-Strukturmassen ist zusätzlich die Errichtung eines Kühlraums geplant. 

- Des Weiteren ist die Erweiterung der Produktionsanlage um eine neue Reaktoranlage zur 
Herstellung von Präpolymeren geplant. Hierbei werden in einem Rührkesselreaktor 



multifunktionale Alkohole mit einem Diisocyanat zu einem flüssigen Polyurethankunstoff 
umgesetzt. 

 
Die geplante Erweiterung der Anlage unterliegt der Genehmigungspflicht nach § 4 BImSchG.  
 
Sachlich und örtlich zuständig für die Durchführung des Verfahrens und die Entscheidung über die 
Erteilung der beantragten Genehmigung sowie über die Zulassung des vorzeitigen Beginns ist das 
Landratsamt Donau-Ries (Art. 1 Abs. 1 Nr. 3 des Bayerischen Immissionsschutzgesetzes, Art. 3 Abs. 1 
des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes).  
 
Das vorliegende immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist als förmliches Verfahren mit 
Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen (§ 10 Abs. 3 BImSchG i. V. m. §§ 8 ff. 9. BImSchV). Gemäß § 
10 Abs. 3 BImSchG i. V. m. § 8 Abs. 1 9. BImSchV wird das beantragte Vorhaben hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Einzelheiten zum beantragten Vorhaben ergeben sich aus den eingereichten Antragsunterlagen mit 
den darin enthaltenen textlichen und planerischen Aussagen. Nach § 10 Abs. 1  Satz 1 und 2 i. V. m. §§ 
3 ff 9. BImSchV wurden insbesondere folgende Unterlagen vorgelegt: 
 

- Allgemeine Angaben mit Kurzbeschreibung der Anlage, ihres Betriebs und ihrer 
voraussichtlichen Auswirkungen 

- Beschreibung und Pläne zur Umgebung und zum Standort der Anlage 
- Anlagen- und Betriebsbeschreibung 
- Angaben zur Luftreinhaltung inkl. überschlägiger gutachterlicher Immissionsprognose für 

Luftschadstoffe 
- Angaben zu Geräuschemissionen, Erschütterungsschutz, Lichteinwirkungen und 

elektromagnetischen Feldern inkl. gutachterlicher Stellungnahme zum 
Schallimmissionsschutz 

- Angaben zur Anlagensicherheit 
- Angaben zu Abfällen 
- Angaben zu Energieeffizienz/Wärmenutzung/Kosten-Nutzen-Vergleich 
- Angaben zum Ausgangszustand des Anlagengrundstücks 
- Bauordnungsrechtliche Unterlagen 
- Angaben zum Arbeitsschutz und Betriebssicherheit  
- Angaben zum Gewässerschutz 
- Angaben zum Naturschutz 
- Brandschutznachweis 
- Sicherheitsdatenblätter 

 
Der Genehmigungsantrag und die zugehörigen Unterlagen (mit Ausnahme der als Geschäftsgeheimnis 
gekennzeichneten Angaben), liegen in der Zeit  
 

vom 19.08.2025 bis einschließlich 19.09.2025 (Auslegungsfrist) 
 
zur allgemeinen Einsichtnahme jeweils von Montag bis Freitag während der Öffnungszeiten wie folgt 
aus:  
 

 im Landratsamt Donau-Ries, Pflegstraße 2 in 86609 Donauwörth, Haus C, 2. Stock, Zimmer 
2.64 (Tel.: 0906/74-3675) und 

 bei der Stadt Rain, Hauptstraße 60, 86641 Rain, EG, Zimmer Nr. 16 (Tel. 09090/703-0) 
 



Etwaige Einwendungen gegen das Vorhaben können ab Beginn der Auslegungsfrist bis einen Monat 
nach deren Ablauf, also vom 19.08.2025 bis einschließlich 20.10.2025 (Einwendungsfrist , § 10 Abs. 3 
Satz 8 BImSchG) schriftlich oder elektronisch bei einer der folgenden Stellen erhoben werden: 
 

- Landratsamt Donau-Ries, Fachbereich Immissionsschutz, Pflegstraße 2, 86609 Donauwörth; 
E-Mail: immissionsschutz@lra-donau-ries.de 

- Stadt Rain, Hauptstraße 60, 86641 Rain; E-Mail: info@rain 
  

Nach § 10 Abs. 3 Satz 9 BImSchG sind mit dem Ablauf der Einwendungsfrist alle Einwendungen 
ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. Es wird darauf 
hingewiesen, dass die Einwendungen dem Antragsteller sowie den beteiligten Behörden im Rahmen 
ihres Aufgabenbereichs bekannt zu geben sind. Einwender können verlangen, dass  ihr Name und ihre 
Anschrift vor der Bekanntgabe unkenntlich gemacht werden, wenn diese zur ordnungsgemäßen 
Durchführung des Genehmigungsverfahrens nicht erforderlich sind. 
 
Nach § 10 Abs. 6 BImSchG kann die Genehmigungsbehörde nach Ablauf der Einwendungsfrist die 
rechtzeitig gegen das Vorhaben erhobenen Einwendungen mit dem Antragsteller und denjenigen, die 
Einwendungen erhoben haben, erörtern. Der Termin zur Erörterung wird vorläufig bestimmt auf  
 

den 20.11.2025. 
 
Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Durchführung des Erörterungstermins nach § 10 Abs. 6 
BImSchG i. V. m.  § 12 Abs. 1 Satz 3 9. BImSchV im Ermessen des Landratsamtes Donau-Ries steht und 
die Entscheidung erst nach Ablauf der Einwendungsfrist getroffen wird. Diese Entscheidung wird nach 
§ 12 Abs. 1 Satz 5 9. BImSchV gesondert öffentlich bekanntgemacht und im Falle der Durchführung 
eines Erörterungstermins dann auch nähere Angaben zum Ort und zur genauen Zeit enthalten. 
 
Wird ein Erörterungstermin durchgeführt, werden form- und fristgerecht erhobene Einwendungen 
auch bei Ausbleiben des Antragstellers oder von Personen, die Einwendungen erhoben haben, erörtert 
(§ 10 Abs. 4 Nr. 3 BImSchG). Die Vertretung bei dem Erörterungstermin durch einen Bevollmächtigten 
ist möglich. Die Bevollmächtigung ist durch eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die zu den Akten 
des Landratsamts Donau-Ries zu geben ist. Die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen 
kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden (§ 10 Abs. 4 Nr. 4, Abs. 8 BImSchG). 
 
 
 
Donauwörth, 12,08.2025 
Landratsamt Donau-Ries 
 
 
 
Ostertag 
Oberregierungsrat 


